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Regeste

Freiwillige Versicherung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) in
Verbindung mit Art. 33 lit. d VGG und Art. 85bis Abs. 1 des Bundesgesetzes über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG, SR 831.10)
sowie Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
(VwVG, SR 172.021) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von Personen
im Ausland gegen Verfügungen der Schweizerischen Ausgleichskasse. Eine Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor.

E. 1.2
Nach Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem
VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt. Indes findet das VwVG aufgrund von
Art. 3 Bst. dbis VwVG keine Anwendung in Sozialversicherungssachen, soweit das
Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) anwendbar ist, was vorliegend auf Grund von
Art. 1 Abs. 1 AHVG der Fall ist.

E. 1.3
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der
Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49
VwVG).

E. 1.4
Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen; sie ist durch
den angefochtenen Einspracheentscheid besonders berührt und hat ein schutzwürdiges
Interesse an deren Anfechtung; sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 59 ATSG).

E. 1.5
Die Beschwerde wurde fristgerecht eingereicht (Art. 60 Abs. 1 ATSG).

E. 1.6
In formeller Hinsicht verlangt Art. 52 Abs. 1 VwVG, dass die Beschwerde die Unterschrift
des Beschwerdeführers oder seines Vertreters enthält, wobei die zuständige Behörde (hier:
das Bundesverwaltungsgericht) den Vertreter auffordern kann, sich durch eine schriftliche
Vollmacht auszuweisen (vgl. Art. 11 Abs. 2 VwVG). Da die Beschwerdeführerin dem



Bundesverwaltungsgericht mit Schreiben vom 22. Februar 2009 bestätigt hat, dass
B._______ sie gegenüber den Schweizer Behörden vertrete, ist dies - im Zusammenhang
mit der Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts, eine schriftliche Vollmacht
einzureichen und das bisherige Auftreten von B._______ als Vertreter der
Beschwerdeführerin - als schriftliche Vollmacht zu interpretieren. Damit sind auch die
formellen Anforderungen an die Beschwerde erfüllt. Der Einwand der SAK, dass
B._______ die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren nicht rechtsgültig vertreten
kann, verfängt somit nicht. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der
Beschwerde zuständig und tritt darauf ein.

E. 2.1
Vorweg ist festzuhalten, dass aus dem Wortlaut der Laieneingabe vom 15. Mai 2008
(SAK/111) nicht klar hervorgeht, dass sie (nur) als Einsprache gegen die
Ausschlussverfügung zu verstehen ist. Offensichtlich ist, dass die Beschwerdeführerin
weiterhin bzw. wieder der freiwilligen Versicherung angehören möchte. Die
Beschwerdeführerin scheint davon auszugehen, dass dies nur auf dem Weg einer
Wiederaufnahme möglich sei. Ihre Eingabe ist dementsprechend darauf ausgerichtet und
primär als Begehren um Wiederaufnahme in die freiwillige Versicherung zu verstehen. Die
Eingabe kann allerdings auch als sinngemässe Einsprache gegen die Ausschlussverfügung
verstanden werden, wie dies die SAK getan hat. Sie könnte auch als sinngemässes
Begehren um Wiederherstellung der Einsprachefrist im Sinne von Art. 41 ATSG
verstanden werden (wie dies die SAK in ihrer Vernehmlassung andeutet). Die Eingabe kann
aber auch als sinngemässes Begehren um Wiedererwägung bzw. Revision der
Ausschlussverfügung verstanden werden.

E. 2.2
Dass die SAK die Eingabe vom 15. Mai 2008 unter dem Aspekt einer sinngemässen
Einsprache behandelt und einen Einspracheentscheid gefällt hat, ist nicht zu beanstanden.
Soweit die Beschwerdeführerin gegen diesen Einspracheentscheid Beschwerde führt, ist das
Bundesverwaltungsgericht für deren Beurteilung zuständig (vgl. oben E. 1 und nachfolgend
E. 3 und 5). Was die übrigen möglichen Interpretationen der Eingabe betrifft (vgl. unten E.
7), hat die SAK keine Verfügung erlassen, weshalb es diesbezüglich an einem
Beschwerdegegenstand fehlt und das Bundesverwaltungsgericht darüber nicht zu befinden
hat.

E. 3
Da die Vorinstanz mit Einspracheentscheid vom 27. August 2008 einzig entschied, auf die
als sinngemässe Einsprache behandelte Eingabe vom 15. Mai 2008 nicht einzutreten
(Nichteintretensentscheid) kann nur die Eintretensfrage Anfechtungsobjekt im vorliegenden
Beschwerdeverfahren sein, die Frage also, ob die SAK zu Recht einen
Nichteintretensentscheid gefällt hat. Nicht Anfechtungsobjekt ist hingegen, ob die SAK die
Beschwerdeführerin zu Recht aus der freiwilligen Versicherung ausgeschlossen hat.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 3 AHVG werden Versicherte, welche die nötigen Auskünfte nicht
erteilen oder ihre Beiträge nicht fristgerecht bezahlen, aus der freiwilligen Versicherung
ausgeschlossen. Art. 13 der Verordnung vom 26. Mai 1961 über die freiwillige Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (VFV, SR 831.111) regelt den Ausschluss aus
der freiwilligen Versicherung. Versicherte werden demnach aus der freiwilligen



Versicherung ausgeschlossen, wenn sie einen Jahresbeitrag nicht bis zum 31. Dezember des
folgenden Kalenderjahres vollständig bezahlt haben (Art. 13 Abs. 1 Bst. a VFV).

E. 4.2
Im Sozialversicherungsprozess ist das Gericht nicht an die Begehren der Parteien gebunden
(Art. 61 lit. d ATSG). Der Prozess ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Dieser
Grundsatz gilt indessen nicht uneingeschränkt; er findet sein Korrelat in den
Mitwirkungspflichten der Parteien (vgl. BGE 125 V 195 E. 2, BGE 122 V 158 E. 1a, je
m.w.H.). Die Parteien tragen im Sozialversicherungsverfahren in der Regel insofern eine
objektive Beweislast, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener
Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableitet (BGE 117
V 264 E. 3b, 115 V 142 E. 8a).

E. 5.1
Über den Ausschluss aus der freiwilligen Versicherung hat die SAK eine schriftliche
Verfügung zu erlassen und zu eröffnen, wobei der betroffenen Person aus einer
mangelhaften Eröffnung der Verfügung kein Nachteil erwachsen darf (vgl. Art. 49 Abs. 1
und Abs. 3 ATSG; diesbezüglich ist die Rechtsprechung zu Art. 34 Abs. 1 und Art. 38
VwVG zu berücksichtigen, welche vorsehen, dass die Behörde Verfügungen den Parteien
schriftlich eröffnet und aus einer mangelhaften Eröffnung den Parteien kein Nachteil
erwachsen darf). Die Beweislast für die Eröffnung der Verfügung und damit für den Beginn
der Einsprachefrist trägt die verfügende Behörde. Gelingt ihr der Beweis nicht, ist in der
Regel auf die Ausführungen des Verfügungsadressaten abzustellen (vgl. BGE 124 V 400 E.
2a m.w.H.).

E. 5.2
Vorliegend ist unbestritten, dass die SAK die schriftliche Ausschlussverfügung vom 6.
März 2006 an die Beschwerdeführerin versandt hat. Umstritten ist aber, ob die
Ausschlussverfügung der Beschwerdeführerin jemals zugestellt wurde (vgl. oben B.g, B.h,
C.a und C.b). Bei den Akten findet sich kein Nachweis für die Zustellung der
Ausschlussverfügung. Es ist auch nicht ersichtlich, und wird von der SAK nicht geltend
gemacht, dass der Beweis für die erfolgte Zustellung auf anderem Weg erbracht werden
könnte. Da die Hinweise der Beschwerdeführerin auf Postzustellungsprobleme in Tansania
nicht unglaubwürdig erscheinen, ist auf ihre Ausführungen abzustellen und davon
auszugehen, dass ihr die Ausschlussverfügung nicht zugestellt worden ist.

E. 5.3
Gegen sozialversicherungsrechtliche Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der
verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden (Art. 52 Abs. 1 ATSG). Die Einsprachefrist
beginnt am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen (vgl. Art. 38 Abs. 1 ATSG). Ist der letzte
Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen
Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 38 Abs. 3
ATSG). Die Einsprachefrist steht still vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten
Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit dem 15. August und vom 18. Dezember bis und
mit dem 2. Januar (vgl. Art. 38 Abs. 4 ATSG). Die Einsprache muss spätestens am letzten
Tag der Frist dem Versicherungsträger eingereicht oder zu dessen Handen der
Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen
Vertretung übergeben werden (vgl. Art. 39 Abs. 1 ATSG).



E. 5.4
Ob eine Verfügung, welche der betroffenen Partei in Verletzung der Vorschrift von Art. 49
Abs. 1 ATSG nicht schriftlich eröffnet wird, anfechtbar oder nichtig ist (vgl. zum
entsprechenden Art. 38 VwVG: Botschaft des Bundesrates vom 24. September 1965 über
das Verwaltungsverfahren, BBl II 1369, Lorenz Kneubühler, in: Auer/Müller/Schindler
[Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich
2008 [im Folgenden: Kneubühler VwVG-Kommentar], Rz. 1 zu Art. 34 sowie Rz. 2 und 14
zu Art. 38, Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, in: Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009 [im Folgenden: Uhlmann/Schwank,
Praxiskommentar], Art. 34 N 7 sowie Art. 38 N 3 und 9, je m.w.H.; vgl. auch BGE 122 I
97, VPB 64.45 E. 2c, und BGE 130 IV 101 E. 2.3, je m.w.H.), kann - wie nachfolgend
aufgezeigt wird - offen bleiben. Die Nichtigkeit einer Verfügung ist von Amtes wegen zu
beachten und kann von jedermann jederzeit geltend gemacht werden (vgl. BGE 127 II 32 E.
3.g, Thomas Gächter/Philipp Egli, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Rz. 23 zu Art. 39,
Uhlmann/Schwank, Praxiskommentar, Art. 38 N 4, je m.w.H.). Ein gegen eine nichtige
Verfügung eingelegtes Rechtsmittel kann nicht als verspätet qualifiziert werden (vgl.
Uhlmann/Schwank, Praxiskommentar, Art. 38 N 3). Doch gilt dies nur unter dem Vorbehalt
des Handelns nach Treu und Glauben. Erhält eine Person, welcher eine sie betreffende
Verfügung nicht ordnungsgemäss eröffnet wurde, auf andere Art und Weise Kenntnis
davon, dass eine solche Verfügung ergangen ist, hat sie gemäss bundesgerichtlicher Praxis
nach dem Grundsatz von Treu und Glauben darum besorgt zu sein, in Besitz aller für die
erfolgreiche Wahrung ihrer Interessen wesentlichen Elemente (insbesondere Inhalt und
Begründung der Verfügung) zu gelangen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um
einen Entschluss betreffend die allfällige Ergreifung eines Rechtsmittels zu fällen. Für die
Beurteilung, ob ein allfälliges Rechtsmittel rechtzeitig ergriffen worden ist, ist im Einzelfall
zu prüfen, ob die betroffene Person nach Kenntnisnahme vom Bestand der sie betreffenden
Verfügung im Rahmen des ihr Zumutbaren die sich aufdrängenden Schritte unternommen
hat (vgl. BGE 102 Ib 91 sowie Urteile des Bundesgerichts 2C_527/2007 vom 13. Mai 2008
E. 6.2 und 1A.278/2005 vom 23. Januar 2006 E. 3.3.1, BGE 127 II 227 E. 2b, BGE 107 Ia
72 E. 4a je m.w.H.; vgl. auch VPB 66.36 E. 2.b, Kneubühler VwVG-Kommentar, Rz. 11 zu
Art. 38 und sinngemäss Uhlmann/Schwank, Praxiskommentar, Art. 38 N 9 f., je m.w.H.).

E. 5.5
In den Akten findet sich ein E-Mail der SAK an die Beschwerdeführerin vom 11. Februar
2008, worin letztere darauf hingewiesen wurde, dass ihr mit Verfügung vom 6. März 2006
der Ausschluss aus der freiwilligen Versicherung mitgeteilt worden sei. Soweit die
Beschwerdeführerin in der Beschwerde geltend macht, erst im Mai 2008 gemerkt zu haben,
dass "etwas nicht mehr stimmte", wird das durch dieses - von ihr selbst als
Beschwerdebeilage eingereichte - E-Mail widerlegt. Die SAK beruft sich in ihrer
Vernehmlassung ausdrücklich auf die Kenntnisnahme des E-Mails durch die
Beschwerdeführerin, was diese replikweise nicht bestritten hat. Demnach wusste die
Beschwerdeführerin jedenfalls seit dem 11. Februar 2008 von der Existenz der
Ausschlussverfügung, auch wenn ihr diese selbst nicht eröffnet wurde und ihr deren
genauer Inhalt nicht bekannt war. Es ist nicht ersichtlich und wird von der
Beschwerdeführerin auch nicht geltend gemacht, dass sie sich nach Erhalt des besagten
E-Mails und vor Versand ihres Schreibens vom 15. Mai 2008 darum bemüht hätte, eine



Kopie der Ausschlussverfügung zu erhalten, oder innerhalb zumutbarer Frist sonstige
Schritte unternommen hätte, um einen Entscheid darüber zu fällen, ob sie Einsprache
einlegen solle oder nicht, bzw. um die Einsprache innert der üblichen Frist von 30 Tagen
vorzubereiten. Dass die Beschwerdeführerin Monate nach dem 15. Mai 2008 bei der
Schweizer Botschaft in Dar-es-Salam um Informationen oder Dokumente ersuchte (vgl.
E-Mail der Botschaft vom 25. September 2008 [act. 1.1]) ist diesbezüglich ohne Bedeutung.
Auch geht aus Form und Inhalt der Eingabe vom 15. Mai 2008 nicht hervor, dass zu deren
Erstellung besondere Vorbereitungen oder Anstrengungen unternommen wurden.

E. 5.6
Unter diesen Umständen muss die Beschwerdeführerin sich vorhalten lassen, dass sie nach
Kenntnis der Existenz der Ausschlussverfügung nicht innerhalb einer zumutbaren Frist die
notwendigen Schritte unternommen hat, um die Einsprache vorzubereiten und einzulegen.
Selbst wenn die Ausschlussverfügung als nichtig erachtet wird, kann sich die
Beschwerdeführerin somit nach Treu und Glauben nicht darauf berufen, dass die
Ausschlussverfügung ihr nie eröffnet worden sei und die Einsprachefrist deshalb zum
Zeitpunkt ihrer Eingabe vom 15. Mai 2008 noch nicht abgelaufen sei.

E. 5.7
Soweit die SAK das Schreiben vom 15. Mai 2008 als Einsprache gegen die
Ausschlussverfügung erachtete, ist sie somit zurecht davon ausgegangen, dass die
Einsprache verspätet erfolgt ist, und ist sie zurecht darauf als Einsprache nicht eingetreten.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen.

E. 6.1
Es ist bei dieser Sachlage nicht zu prüfen, welche Auswirkungen die unvollständige
Rechtsmittelbelehrung in der Ausschlussverfügung (es wird nicht darauf hingewiesen, dass
eine schriftliche Eingabe spätestens bis am letzten Tag der Frist auch zu Handen der SAK
der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen
Vertretung übergeben werden kann [vgl. Art. 39 Abs. 1 ATSG]) haben würde, wenn die
Ausschlussverfügung der Beschwerdeführerin zugestellt worden wäre und sie gestützt
darauf für sie nachteilige Dispositionen getroffen hätte.

E. 6.2
Offen bleiben kann auch, ob die Ausschlussverfügung materiell richtig ist, wie dies die
SAK ausdrücklich geltend macht.

E. 6.3
Offen bleiben kann schliesslich, inwiefern die der Ausschlussverfügung vorausgehende
Korrespondenz der SAK der Beschwerdeführerin nicht zugestellt wurde und wer dies zu
verantworten bzw. gegebenenfalls die resultierenden Konsequenzen zu tragen hätte.

E. 7.1
Wie bereits ausgeführt, kann die Eingabe vom 15. Mai 2008 nicht nur als Einsprache
verstanden werden. Vielmehr gibt es weitere Interpretationsmöglichkeiten (vgl. oben E. 2),
auf welche im Folgenden einzugehen sein wird.

E. 7.2



Was die Interpretation der Eingabe als sinngemässes Gesuch um Wiederherstellung der
Einsprachefrist im Sinne von Art. 41 ATSG betrifft, so ist darauf hinzuweisen, dass, wenn -
wie hier - die betroffene Frist auf Grund einer nicht korrekten Eröffnung des Entscheids
noch nicht zu laufen begonnen hat, kein Fristwiederherstellungsgesuch zu stellen, sondern
das entsprechende Rechtsmittel zu ergreifen ist (vgl. UELI KIESER, ATSG Kommentar 2.
Auflage, Zürich/Basel/Genf 2009 Art. 41 N 5 m.w.H.). Die Vorinstanz hat die Eingabe vom
15. Mai 2008 somit zu Recht nicht als Fristwiederherstellungsgesuch, sondern als
Einsprache interpretiert.

E. 7.3
In Bezug auf die übrigen möglichen Interpretationen der Eingabe
(Wiedererwägungsbegehren und/oder Revisionsbegehren betreffend Ausschlussverfügung
sowie Gesuch um Wiederaufnahme in die freiwillige Versicherung) ist festzustellen, dass
die SAK von der Beschwerdeführerin keine Präzisierung der Eingabe vom 15. Mai 2008
angefordert bzw. nicht nachgefragt hat, wie die Eingabe konkret zu verstehen sei (vgl. Art.
52 Abs. 2 VwVG analog). Sie hat die Eingabe nur als Einsprache behandelt. Eine
Auslegung einer unklaren Eingabe zu Ungunsten der betroffenen Person darf - nicht zuletzt
unter Berücksichtigung der aktiven Beratungspflicht der Versicherungsträger gemäss Art.
27 Abs. 2 ATSG - nicht leichthin vorgenommen werden. Daher sind die Akten an die SAK
zu überweisen, damit diese die notwendigen Abklärungen vornimmt, um Sinn und Inhalt
der Eingabe vom 15. Mai 2008 vollständig zu erfassen und sie dementsprechend zu
behandeln.

E. 8
Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), sodass keine
Verfahrenskosten zu erheben sind.

E. 8.1
Die unterliegende Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung
(Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2] e contrario). Der obsiegenden Vorinstanz steht nach Art. 7 Abs. 3 VGKE keine
Parteientschädigung zu. Es ist daher keine Parteientschädigung zuzusprechen.
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